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Für gewaltbetroffene Frauen stehen verschiedene spezi-
fische Unterstützungsangebote für Schutz und Hilfe bei 
Gewalt zur Verfügung. 
Während die Frauenhäuser Frauen und ihren Kindern eine 
geschützte Unterkunft und intensive Beratung und Beglei-
tung ermöglichen, finden Frauen in Frauenberatungsstel-
len und Fachberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt 
psychosoziale und rechtliche Unterstützung. Die Interven-
tionsstellen bieten Frauen, aber auch gewaltbetroffenen 
Männern, vor allem nach Polizeieinsätzen zugehende 
Beratung zum Schutz vor Gewalt und zur Überwindung 
der Gewalterfahrungen an. 
Im Beratungsprozess stehen auch intime Details der 
Gewalterlebnisse und der Beziehungsstrukturen im Mittel-
punkt. Die Beratung der Frauen erstreckt sich auf weitrei-
chende persönliche Lebensbereiche der Frauen - die fa-
miliäre und gesundheitliche, aber auch auf ihre finanzielle 
und berufliche Situation. So erhalten die Beraterinnen in 
Frauenhäusern und Beratungsstellen Kenntnis von vielen 
persönlichen und sensiblen Informationen aus dem Leben 
der Frauen. Regelmäßig entsteht ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Beraterin und gewaltbetroffener Frau. 
Zur Durchführung der Unterstützungsarbeit ist der Fach- 
und Informationsaustausch  zum Beispiel über besondere 
Gefahrenlagen in den Teams der Unterstützungseinrich-
tungen unverzichtbar.  
Schutz und Hilfe für die Frauen erfordern außerdem ein 
abgestimmtes Zusammenwirken mit anderen Stellen 
wie Polizei oder Jugendamt, wozu auch der Austausch 
von Informationen über die Situation einzelner Frauen 
gehören kann. Die unterschiedlichen Kostenträger wie 
zum Beispiel Landesministerium, Kommune oder das 
Jobcenter benötigen Informationen, damit die Leistungen 
nachgewiesen werden können. Das stellt Frauenhäuser, 
Frauenberatungsstellen und Interventionsstellen vor un-
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terschiedliche Probleme bei der Umsetzung des Daten-
schutzes.
Hinzu kommt, dass durch die immer stärker werdende 
Nutzung informationstechnischer Systeme wie Com-
puternetzwerke, Internet, mobile Telefone, Netbooks 
und der Nutzung von sozialen Internetnetzwerken wie 
Facebook und anderen, die Wege der Datenübermittlung 
immer unübersichtlicher werden und damit auch schwe-
rer zu kontrollieren sind. Frauenunterstützungseinrich-
tungen müssen auch in diesem Bereich handlungsfähiger 
werden. Welche Maßnahmen zum Schutz der Frauen 
und ihrer Kinder ergriffen werden können, wird in einer 
weiteren Information behandelt werden.

Die nachfolgend dargestellten Probleme und Antworten 
sind oft nicht typisch nur für den Frauenunterstützungsbe-
reich, sondern sind auch in anderen Feldern der sozialen 
Arbeit zu finden. 

Da es sich in Frauenunterstützungseinrichtungen 
überwiegend um Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen 
handelt, wird im folgenden Text meist die weibliche Form 
benutzt, auch wenn die dargestellte Rechtslage selbst-
verständlich für beide Geschlechter gilt.  

Die vorliegende Information will Mitarbeiterinnen und 
Träger unterstützen, den jeweils richtigen Weg zu 
finden, unberechtigte Anliegen auf Herausgabe per-
sonenbezogener Daten zurückzuweisen, berechtigten 
Interessen aber auch nachzukommen, ohne das Per-
sönlichkeitsrecht der Frauen oder den eigentlichen 
Zweck der Unterstützungseinrichtungen (Schutz und 
Unterstützung der Frauen und Kinder) zu gefährden.  
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